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Verordnung des Couverneurs von Kamerun, betr. den Handel mit geistigen Getränken

und deren Ausschank im SÖSchutzgebiet Kamerun.
Vom 30. September 1910.

Auf Grund des §8§ 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. S. 813) und des 8§ 5 der
Verfügung des Reichskanzlers vom 27. September 1903, betreffend die seemannsamtlichen und kon-
sularischen Befugnisse und das Verordnungsrecht in den Schutzgebieten Afrikas und der Südsce
(Deutsches Kol. Bl. 1903, S. 509) wird verordnet, was folgt:

§ 1. Die Einfuhr und die Verabfolgung geistiger Getränke jeder Art nicht inländischen
Ursprungs an Eingeborene im Wege des Handels oder Ausschanks ist verboten in den Gebieten der
Residenturen der Bezirke Banjo, Bamenda, Dschang, Dume, Lomie, Molundu, ferner in den Ge-
bieten der zum Bezirk Jaunde gehörenden Stationen Joko und Akonolinga und des Postens Deng-
Deng sowie in den Gebieten der zum Bezirk Ebolowa gehörenden Posten Akoafim und Sangmelima.


